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1.  Ersatz bei nachträglichem Mangel an  
einer Kaufsache 

Ein kürzlich gekauftes Produkt geht plötzlich und unvorhergesehen kaputt. Da 
stellt sich oft die Frage: Wer ist für den Mangel verantwortlich und kann vom 
Verkäufer Ersatz verlangt werden? Zunächst wird beim Erwerb eines Produkts 
automatisch ein Kaufvertrag abgeschlossen. Dieser verpflichtet den Verkäufer, 
dem Käufer das Eigentum an einer mangelfreien Sache zu verschaffen. Tritt 
später ein Mangel auf, handelt es sich in der Regel um einen Sachmangel 
(Beschaffenheit der Kaufsache weicht von der vereinbarten ab) und der Käufer 
hat z. B. einen Anspruch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

Demgegenüber ist der Käufer nach den Regelungen zum Kaufvertrag ver-
pflichtet, den vereinbarten Preis zu zahlen und die Sache anzunehmen. Sobald 
also beide ihre Pflichten erfüllt haben, geht das Risiko einer Verschlechterung 
oder des Verlusts der Sache auf den Käufer über (Gefahrübergang). In der 
Praxis kann es jedoch vorkommen, dass sich ein Mangel an einer von Anfang 
an fehlerhaften Kaufsache erst nach dem Gefahrübergang zeigt und damit 
die Frage nach der Beweislast aufwirft. Diese liegt normalerweise nach dem 
Gefahrübergang beim Käufer.

Im Bürgerlichen Gesetzbuch ist allerdings die sog. Beweislastumkehr geregelt. 
Zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein Mangel, so wird 
vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei 
denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften Zu-
stands unvereinbar. Liegt also eine Beweislastumkehr vor, muss der Verkäufer 
beweisen, dass der Mangel nicht auf einen Fehler zurückzuführen ist, der 
bereits zu Beginn vorlag. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, ist er 
verpflichtet, den Mangel zu beheben oder Ersatz zu leisten. Vor diesem Hinter-
grund können Unternehmen also auch bei einem später auftretenden Mangel 
zum Ersatz verpflichtet sein.

2.  Fahrtenbuchauflage – zu späte Bekanntgabe 
des Fahrzeugführers gegenüber Bußgeldstelle

Entsprechend der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung kann die nach 
Landesrecht zuständige Behörde gegenüber einem Fahrzeughalter u. a. für 
ein oder mehrere auf ihn zugelassene Fahrzeuge die Führung eines Fahr-
tenbuchs anordnen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer 
Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war.

Die Richter des Bundesverwaltungsgerichts stellten in ihrem Beschluss  
v. 7.5.2024 klar, dass die Feststellung eines Fahrzeugführers im Sinne der 
o. g. Regelung unmöglich war, wenn der Fahrzeughalter sich zur Frage, wer 
das Fahrzeug geführt hat, so spät geäußert hat, dass die Behörde die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Ahndung der Zuwiderhandlung vor Eintritt der 
Verjährung nicht mehr in zumutbarer Weise ergreifen konnte. 

In dem verhandelten Fall teilte der Halter den Fahrzeugführer erst einen Tag 
vor Ablauf der dreimonatigen Verfolgungsfrist der Bußgeldgeldstelle mit.
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3.  Wirksamkeit eines vor der Eheschließung
geschlossenen Erbvertrags nach späterer
Scheidung

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte zu entscheiden, ob ein mehrere Jahre vor 
einer Eheschließung geschlossener Erbvertrag aufgrund der späteren Schei-
dung unwirksam ist. Dabei handelte es sich um den nachfolgenden Sachver-
halt: Im Jahr 1995 schlossen der Erblasser und die Erblasserin, die zu diesem 
Zeitpunkt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft lebten, einen Erbvertrag 
und setzten sich gegenseitig als Alleinerben ein. Zudem bestimmten sie den 
Sohn der Frau und die beiden Kinder des Mannes als Schlusserben.

Im Jahr 1999 heirateten die Beiden und im Jahr 2021 wurde die Ehe geschie-
den. Während des Scheidungsverfahrens führten die beiden Verhandlungen 
über die Aufhebung des Erbvertrags aus dem Jahr 1995. Zu Lebzeiten der Frau 
kam es jedoch zu keiner entsprechenden notariellen Urkunde. Nach dem Tod 
der Erblasserin sah sich der geschiedene Ehemann aufgrund des früher abge-
schlossenen Erbvertrags als Erbe. Der Sohn der Verstorbenen vertrat dagegen 
die Auffassung, dass er das alleinige Erbrecht habe, da der Erbvertrag durch 
die Scheidung unwirksam geworden sei.

Die BGH-Richter entschieden, dass sich die Erbfolge nach dem Erbvertrag aus 
dem Jahr 1995 richtet. Grundsätzlich ist eine letztwillige Verfügung, durch die 
der Erblasser seinen Ehegatten bedacht hat, unwirksam, wenn die Ehe vor dem 
Tod des Erblassers aufgelöst worden ist. Das war hier jedoch nicht der Fall, 
denn zum Zeitpunkt der letztwilligen Verfügung bestand keine Ehe.

4.  Zugang einer Kündigung per
Einwurf-Einschreiben

Wird der Zugang einer schriftlichen Erklärung (hier Kündigung) bestritten 
und beruft sich der Absender, der die Beweislast trägt, auf einen Zugang 
beim Empfänger per Einwurf-Einschreiben der Deutschen Post AG, begrün-
det die Kombination von Einlieferungsbeleg der Post und Sendungsstatus 
der Post noch keinen Beweis des ersten Anscheins für den Zugang.

Achtung: Das Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg ist noch 
nicht rechtskräftig, da Revision beim Bundesarbeitsgericht (BAG) eingereicht 
wurde.

In einem anderen Fall entschieden die Richter des BAG am 20.6.2024: „Es 
besteht ein Beweis des ersten Anscheins, dass Bedienstete der Deutschen 
Post AG Briefe zu den postüblichen Zeiten zustellen.“

Hier wurde in einem Arbeitsvertrag eine Kündigungsfrist von einem Vier-
teljahr zum Quartalsende vereinbart. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeits-
verhältnis ordentlich zum 31.12.2021 und das Kündigungsschreiben vom 
28.9.2021 wurde am 30.9.2021 von einem Bediensteten der Deutschen Post 
AG in den Hausbriefkasten der Arbeitnehmerin eingeworfen. Diese meinte, 
dass das Arbeitsverhältnis erst mit Ablauf des 31.3.2022 endet. Sie bestrei-
tet einen Einwurf des Schreibens in ihren Hausbriefkasten zu den üblichen 
Postzustellungszeiten. Mit einer Entnahme am selben Tag war deshalb nicht 
zu rechnen gewesen, sodass der Zugang erst am 1.10.2021 erfolgte. Das BAG 
entschied hier zugunsten des Arbeitgebers.

Hinweis: Es ist daher u. U. ratsam, wichtige Schriftstücke z. B. per Einschreiben 
mit Rückschein zu versenden oder sogar über einen Boten zustellen zu lassen.
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5.  Eigenbedarfskündigung gilt nicht
für Cousin

Ein Vermieter kann nur kündigen, wenn er ein berechtigtes Interesse an der 
Beendigung des Mietverhältnisses hat. Ein solches liegt insbesondere z. B. 
vor, wenn der Vermieter die Räume als Wohnung für sich, seine Familien-
angehörigen oder Angehörige seines Haushalts benötigt. Der Bundesge-
richtshof hat sich nun dazu geäußert, welche Personen unter den Begriff 
„Familienangehörige“ fallen. Dieser Begriff umfasst ausschließlich diejenigen 
Personen, denen ein Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen 
zusteht, wie z. B.

‣  der Verlobte einer Partei
‣  der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht
‣   der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht

mehr besteht
‣   diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwä-

gert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zwei-
ten Grad verschwägert sind oder waren.

Ein entfernter Verwandter – wie im entschiedenen Fall ein Cousin – hat kein 
Zeugnisverweigerungsrecht und gehört damit nicht zu dem privilegierten 
Personenkreis. Das gilt auch, wenn zwischen ihm und dem Vermieter eine 
enge persönliche Bindung besteht.

6.  Verkehrssicherungspflicht für Gartenteich

Nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen muss derjenige, 
der eine Gefahrenquelle schafft oder andauern lässt, alle nach Lage der 
Verhältnisse notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen treffen, um eine 
Schädigung anderer möglichst zu verhindern.

So muss also jeder Grundstückseigentümer wirksame und auf Dauer angelegte 
Schutzmaßnahmen ergreifen, um Kinder vor Unfällen als Folge ihrer Unerfah-
renheit und Unbesonnenheit zu schützen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt 
sein muss, dass Kinder sein Grundstück – befugt oder unbefugt – zum Spielen 
benutzen und die Gefahr besteht, dass sie sich dort an gefährlichen Gegen-
ständen zu schaffen machen und dabei Schaden erleiden können.

In einem Fall aus der Praxis war eine Wohnanlage, die mehrere Gebäude 
umfasst, in einer offenen Bauweise mit einem zentralen Teich gestaltet. Einige 
der Gebäude sind auf Stelzen über dem Wasser errichtet. Obwohl der Teich 
teilweise durch einen Zaun gesichert war, blieb er an einigen Bereichen unge-
schützt und zugänglich. Der Vermieter informierte die Mieter schriftlich über 
mögliche Gefahren, ergriff jedoch keine zusätzlichen baulichen Maßnahmen 
zur Sicherung dieser Bereiche. Dann kam es zu einem tragischen Unfall.

Ein zweijähriger Junge fiel in den ungesicherten Teich und erlitt schwerste 
Verletzungen. Das Gericht verurteilte den Vermieter der Wohnanlage zur Zah-
lung von 75.000 € Schmerzensgeld plus Schmerzensgeldrente. Die Richter be-
werteten dabei einerseits die schuldhafte Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht des Vermieters (bewusst unterlassene Sicherung der Gefahrenquelle) 
und andererseits die Aufsichtspflichtverletzung der Eltern.
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7.  Sturmschaden in der Kfz-Versicherung 

Grundsätzlich muss ein Versicherungsnehmer den Nachweis des Eintritts 
eines Versicherungsfalls erbringen. Beruft sich der Versicherungsnehmer 
auf Schäden durch einen Sturm, muss er darlegen und beweisen, dass zum 
Zeitpunkt der Beschädigung tatsächlich ein Sturm mit der entsprechenden 
Windstärke geherrscht hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die geltend 
gemachten Schäden grundsätzlich durch eine bestimmte Naturgewalt  
verursacht worden sein können, sondern ob dies im konkreten Fall so war.

Ist dies zweifelhaft und kommen andere Ursachen in Betracht, muss er den 
vollen Beweis führen. Demnach einen Sachverhalt darlegen, aus dem sich 
ergibt, dass die Naturgewalt einzige oder letzte Ursache für den eingetre-
tenen Schaden gewesen ist, also eine andere Unfallursache ausscheidet.

8.  Nachvertragliches Wettbewerbsverbot eines 
GmbH-Geschäftsführers

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall unterlag ein GmbH-
Geschäftsführer aufgrund seines Anstellungsvertrags einem zweijährigen nach-
vertraglichen Wettbewerbsverbot. Gemäß Vertrag wurden alle Unternehmen 
als Konkurrenzunternehmen angesehen, die räumlich und gegenständlich im 
Geschäftszweig der GmbH tätig sind oder werden können. Als Entschädigung für 
dessen Einhaltung sah der Vertrag für die Dauer des Wettbewerbsverbots eine 
Zahlung von monatlich 50 % der zuletzt bezogenen Monatsbezüge vor. Der Ver-
stoß gegen das Wettbewerbsverbot sollte zum Wegfall der Karenzentschädigung 
ex tunc (von Anfang an) führen und bereits gezahlte Teile der Entschädigung 
hätten vom GmbH-Geschäftsführer zurückgezahlt werden müssen.

Ende Mai 2012 wurde der Geschäftsführer abberufen und Mitte Juni 2013 nahm 
er eine Beschäftigung bei einem Konkurrenzunternehmen auf. Die GmbH war 
der Auffassung, dass aufgrund des Verstoßes gegen das Wettbewerbsverbot von 
Beginn an keine Karenzentschädigung zu zahlen sei. Der Ex-Geschäftsführer 
hingegen hielt die vertragliche Regelung über den vollständigen und rückwir-
kenden Wegfall seines Entschädigungsanspruchs für unwirksam.

Das im Anstellungsvertrag vereinbarte nachvertragliche Wettbewerbsverbot 
ist wirksam, entschieden die BGH-Richter. Dem Geschäftsführer einer GmbH, 
mit dem ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart wird, muss keine 
Karenzentschädigung versprochen und später gezahlt werden. Wird dennoch 
eine Entschädigung versprochen, können die Vertragsparteien ihre Höhe frei 
vereinbaren. Dementsprechend kann auch der rückwirkende Wegfall einer ver-
sprochenen Karenzentschädigung wirksam für den Fall vereinbart werden, dass 
der Geschäftsführer gegen das Wettbewerbsverbot verstößt. Die Vereinbarung 
war demnach wirksam.
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9.  Aufwendungsausgleichsgesetz – keine  
Erstattung von Lohnfortzahlungskosten  
an GmbH-Geschäftsführer 

Das U1-Verfahren (Ausgleich des Arbeitgebers für Entgeltfortzahlungen) 
regelt die Erstattung von Lohnkosten, die ein Unternehmen – mit nicht mehr 
als 30 Arbeitnehmern – tragen muss, wenn seine Mitarbeiter aufgrund von 
Krankheit ausfallen. Dabei zahlt das Unternehmen einen bestimmten Beitrag 
zur Krankenkasse und im Gegenzug können sie einen Teil der Lohnfortzah-
lungskosten zurückerhalten.

Der Fremdgeschäftsführer einer GmbH ist grundsätzlich kein Arbeitnehmer. 
So hat der GKV-Spitzenverband ausdrücklich klargestellt, dass Fremdge-
schäftsführer vom U1-Verfahren ausgenommen sind, weil sie als Organ-
mitglieder juristischer Personen arbeitsrechtlich nicht zu den Arbeitnehmern 
zählen.

Das EHM-Team auf Betriebsausflug

Am 6. September fand unser diesjähriger Betriebsausflug statt. Nach 
einem reichhaltigen gemeinsamen Frühstück konnte sich das EHM-Team 
im Rahmen eines Krimi-Geocachings anhand einer Vielzahl von Wissens-, 
Logik- und Kreativrätseln an sehenswerten Plätzen in der Bonner Innenstadt 
beweisen. Mit viel Engagement und Spaß zeigten die hierfür gebildeten 
Kleingruppen einen ausgebildeten kriminalistischen Spürsinn. Hieran an-
schließend beförderte die „Moby Dick“ die Teilnehmenden bei schönstem 
Wetter über den Rhein nach Königswinter, wo der Betriebsausflug schließ-
lich bei einem Abendessen und bester Laune seinen gelungenen Abschluss 
fand.
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Lucas Bednarz
Rechtsanwalt
Tel.: +49 (0)228 62092-42
E-Mail: bednarz@ehm-kanzlei.de
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Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 (0)228 62092–49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de

Strafrecht wird verschärft – besserer Schutz für Rettungskräfte  
und weitere Personen

Das Bundeskabinett hat am 04.09.2024 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Strafrechts beschlossen. Ziel ist es, Polizeibeamten, Rettungs-
kräfte, Feuerwehrleute, Ehrenamtliche sowie Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker besser zu schützen.

Der Gesetzentwurf beabsichtigt folgende Ergänzungen im  
Strafgesetzbuch:

‣  Zum Schutz von Personen, die sich ehrenamtlich oder beruflich für das 
Gemeinwohl engagieren, sollen die Grundsätze der Strafzumessung gemäß 
§ 46 Abs. 2 S. 2 StGB ergänzt werden. Bei der Strafzumessung soll künftig 
auch berücksichtigt werden, ob die verschuldeten Auswirkungen der Tat  
geeignet sind, eine dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit nicht nur uner-
heblich zu beeinträchtigen.

‣  Darüber hinaus soll der Schutzbereich der §§ 105 und 106 StGB (Nötigung 
von Verfassungsorganen, des Bundespräsidenten und von Mitgliedern 
einen Verfassungsorgans) um die europäische und die kommunale Ebene 
erweitert werden. Damit sollen zukünftig auch das europäische Parlament, 
die europäische Kommission und der Gerichtshof der europäischen Union 
sowie die Volksvertretung der kommunalen Gebietskörperschaften sowie 
deren Mitglieder vor Nötigung geschützt werden.

‣  113 Abs. 2 StGB (Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte) soll zum Schutz 
von u. a. Polizisten, Hilfeleistenden der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes, 
eines Rettungsdienstes, eines ärztlichen Notdienstes oder einer Notauf-
nahme erweitert werden: Danach soll künftig auch die Tatbegehung mit-
tels eines hinterlistigen Überfalls in der Regel einen besonders schweren 
Fall darstellen, der mit einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren  
bestraft werden kann.

mailto:hiebl%40ehm-kanzlei.de?subject=
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 

seit 1.7.2024 = 3,37 % 
1.1. – 30.6.2024 = 3,62 % 
1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 
1.1. – 30.6.2023 = 1,62 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte;  
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2020 = 100):  
2024: August = 119,7; Juli = 119,8; Juni = 119,4; Mai = 119,3;  
April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6;  
2023: Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
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